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Die Forderungen 

der sioyo Minderheit in Kärnten auf kult,wirtschaftlichem 

und politischem Gebiete. 

j ■ - ..: 

Die Kärntner Slovenen beßrüssen den Reziprozitätsgedanken der 

deutschen Minderheit im Draubahat und wollen ihn auf sämtlich© 

Minderheitsbelange ausgedehnt wissen, Ihrerseits haben sie folg. 

Grundforderungen zur Wahrung des slov. Volkstums zu stellen i 

^Qj^edlngungen zur Entriftung der volles politischen 

Atmosphäre In Kärnten. 

;o^^rVv ' . . 
Die Vorbedingung aller aufbauenden Arbeit im Lande ist 

aie Einstellung jeglicher gegen die Erhaltung und Wahrung des slov. 

Volks bums gerichteten Tätigkeit von Organisationen u.Einzelgruppen. 

Das natürliche Recht auf die Erhaltung und Pflege der MutterspracheJ 

der -ich die Ianilion des Landes bedienen, wird zur obersten Pflicht 

des Minderheitenschutzes seitens des .Staates und Landes erklärt. 

Die wio derna tür1i che Zweiteilung der slov.Volksgruppe in "betont 1 

nationale" und "deutschgesinnte Slovenen" hat aufzuhören. Konkret 

wird die Entgiftung der nationalpolitischen Atmosphäre dadurch 

herbeigeführt, dass sich die bilturolle Tätigkeit dor deutschen • ' 

^ ausschliesslich auf jenen Tellmer 

^S^Qovölkein^ t der sich jn dn-,< der 

deutschen Sprache bedient. 

IIu - eil, i e den kulturellen Aufbau der slov. 

' Volksr-ruppo be-Lrcffn-n. 

MC' j 
a) Anerkennung der zentralen Organisation, des Slov, 

Kulturbundes (Slov.prosv.zwesa) als die in allen Belangen der Min- 

cierncit massgebende Stelle, Diese Anerkennung erfolgt durch die 

Bestellung eines vom Kulturverbande - ß ^ 

U, l'ff 
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vorge sohlagenen Vertreters in den Kli.Landtnc, in die Lande s le i tunc 

der V.F, und in ihre für die Slov. in Betracht kommenden Unterf-rup- 

pen sowie in die Landesleitnngen und deren "ünter2rupx>en der berufe— 

ständischen Oreanisationen. 

hjaie Minderheitsschulen: Minderheitenschulen sind alle 

Schulen,die als solche in der Parlamentsrede vom H.Bundeskanzler 
■* 

Dr,Ramek am 3.111.1935,bezeichnet wurden. Ausserdem ist eine Schule 

als Minderheitenschule zu bezeichnen, wenn beim Eintritt in die 1. 

Klasse über 50>i der Scliüler aus Familien stammen, die sich dor slov. 

Sprache bedienen. Alle diese Schulen erhalten einen einheitlichen 

Lehrplan,der bereits im Mai 1935 vom Slov.Kult.Verband der Kä Lan- 

de shauptmannachaft vorgelegt wurde.( Siehe Beilage). 

An den Mittelschulen sollen grundsätzlich Lehrer slov. 

Volkszugehörigkeit wirken. Solange ein I,'angel.an solchen Lehrern 

besteht,kommen Lehrer in Frage,die eine Prüfung aus dem Slov.abge- 

legt haben und in ihrer Tätigkeit keims Aversion gegen die Minder- 

heit an den Tag legen. In Hinkunft hat die Obsorge für den Lehrer- 

\nachwuchs so zu erfolgen, dass alljährlich on der Lohrerakadomie in 
S 

HOarenfurt slov Kandidaten und Kandidatinnen in einer solchen An- 
! ' 

t zahl Aufnahme finden,v;ie dies dem Prozentsatz der Volksschulen im 
, 

\Lande entspricht. 

Innerhalb von 10 Jahren muss auch der Lehrkörper der Leh- 

rerakadomie dieselbe perzentuolle Zusarmensetzung aufweisen,Um die 

Lehrerschaft auch praktisch zu befähigen, in der slov,Sprache zu un- 

terrichten jWäre der slov,Unterricht auf dasselbe Stundenausmass zu 

bringen, wie dies beim deutschen Sprachunterricht der Fall ist.Der 

Slov Unterricht ist grundsätzlich vo^l einem Lehrer slov Volkszuge- 

hörigkeit zu erteilen, 3 (j 9 

Bis die normale Zahl der für die Minderheitenschule not- 
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wendigen Lehrer orreicht ist,finden Maturanten der slov.Volkszuce- 

hörigkeitjdia eine Reifeprüfung an den Kä Mittelschulen abgelegt 

haben, Aufnahme an der Lehrerakademie Zwecks Ablesung einer Sr- 

gänzimg sma t ur a, 

Alle Minderheitensohulen werden zu einem Aufsiohtsbe- 

reich zusammengefasst und das Inšpektorat einem Fachmann slov Volks- 

zugehörigkeit übertragen. Dieser Inspektor untersteht 'unmittelbar 

dem Unterrichtsministerium,ist auch gleichzeitig Beisitzer der Keife- 

prüfung an der Lehrerakademie,soweit sie die slov Sprache betrifft. 

Die Vertretung der Slov in den Schulaufsichtsbehörden fin- 

det ihre Durchführung auf Vorschlag der Minderheitsorganisation,d,h., 

als Minderheitenvertreter können nur Leute fungieren,die auch von 

der Minderheit als solche anerkannt werden» 

ils ist dafür zu sorgen,dass alle Kinder,die mit der slov. 

ramiliensprache zur Schule kommen,den Religionsunterricht in dieser 

Sprache erhalten, 

• f L'-} f Z9i^ i "km Klagonfurter Gymnasium ist die slov Sprache für Slov 

als obligater Gegenstand wieder einzuführen und die ^rdjeilung die- 

ses Unterrichtes einemLehrer slov*Volkszugehörigkeit zu übertragen. 

Bei der Zusammensetzung des Lehrkörpers am Gymnasium muss der 3 re- 

zent satz der slov Schülerschaft Berücksichtigung finden, 

Sur Fortbildung der schulentwachsenen Bevölkerung soll den 
der 

Angehörigen/olov Volksgruppe die Abhaltung von priv.slov,Sprachkur- 

sen unter Leitung slov,Lehrer oder anderer genügend sprachkundiger 

Personen gestattet worden, 

- S c) Vereinswcsen. Tolle Freiheit in der Bildung kulture]- 

ler und wirtschaftlicher Voreine, ie dies in anerkennenswerter 

Weise bisher grundsätzlich den Kä Slov möglich war. Bis zur Durch- 

führun • der Schulreform werden den Vereinen Sprachkurse für schul-r 

Pflichtige Kinder vom 10,Lebensjahr an lediglich.durch die Kennt- 

<;> i t 
nisnahme der Verwa1tungsbehörde ermöglicht. 0 0 «> . 
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J^Q^Ioryanisation. In dio landesleitunß des ost, June- 

Volkes soT/ie in die Ortcleitun^en dorsolben worden durch Vorschiaß 

des slov,Kuiturverbandes ernannte Vertreter der slov.Volksgruppe 

aufgenornmen, denen es obliegt,die vaterländisoi'ö Erziehung der Ju- 

gend in bodenständigem Sinne *su gewährleisten, 

e) Dem bundesstaatlichen Volksbildungsreferat bei der Lan4 

deshauptmnnnschaft wird für das sloV, Gebiet ein slov,Vertreter zu- 

-geteilt. 

V 
t/ 

III,Forderungen stllndepolitisohen Charaktors, 

Grundsätzlich habe analog wie in Mehrheitsvolke die stän- 

dische Gliederung der slov.Volksgruppe zu gelten. Die Slov sind in 

den staatlichen Berufsorganisationen als ßondergruppe in eigenen 

Sektionen zu erfassem, die in allen volkskulturellen Eelangen selb- 

ständig verwaltet werden# Insbesondere wird gefordert: 

a) Die Leiter der slov.Sondergruppen in den Berufsorgani- 

sationen sind gleichzeitig auch Mitglieder der Lan de s1e i tungen 

derselben, 

b) Soweit Besirksorganisationen bestehen,worden Slovenon in 

ihre Leitungen aufgenonmen. 

c) Den Zeitungen der Berufsörganisationen. werden für die 

Slovenca slov.Beilagen,redigiert von Slovenen,be igegobenr 

d) Die Versanmilungsspracho im slov,Teile Kärntens ist 

grundsätzlich die slovenische, 

IV. Presse. 

Freiheit im Gebrauche slov.Ortsnamen,wie dies in den l"in- . 

derheitenschutzbestimmunf-en der Staatsverfassung (Art 67) vorgesehen 

X Ö t- c 
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In allen Gemeinden, in welchen i'inderhoitenschulcn be- 

stellen, haben die Verlautbarungen auch in der slov,fipraohe zu erfol- 

Cen, In diesen Gemeinden ist das slov. auch als Verhandlungssprache 

zugelassen, 

Es ist dafür zu sorgen, dass sich bei Gericht, Bezirks- 

hauptmannschaft,Steueramt, Post und Eisenbahn der Slovene seiner 

Muttersprache bedienen kann. 

3EI. Sonstiges. 

a) Don slov«Ärzten odor anderen in freien Berufen stehen- 

den Personen sind dieselben wirtschaftlichen Vorteile zu gewähren, 

„ ^ , t '7 fl'ö p/C T' f - r ■" 
wie ihren deutschen rerufskollegen. ' ' d / 

b) Das slov.Studentenheitm,das Eermagorashaus und das Ho- 

tel Heimlingcr sind innerhalb eines Jahres zu räumen. '■"/ - / 'r ^ 

c) Rückerstattung der staatsbürgerlichen Hechte allen je- 

nen Personen,denen die Staatsbürgerschaft infolge der AbstInnung ab- 

erkannt wurde, 

r 5 ,/ VII. Du rc Irführun ^ sga r an t ie. 
vM"S x, '   —    — 

Zur Durchführung dieser Vereinbarungen wird in Kla^onfurt 

bei der Lanöcshauptr^nnschaf t eine I. T inderh e i tenab toi lung errichtet, 

ausgestattet mit den nötigen Rochtsbofu^nissen,Diese üinderheitsab- 

teilung untersteht unmittelbar dem H. Bundeskanzler, 
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Schulfordorun^on der Slovenen« & 

Auszug aus dem I.Ienoranduia des s lov, Kul turvo r bände 3 an den Lan- 

desliauptmarm von Kärnten. 

Dor gesamte Unterricht in den utraq. Schulenramuss zur unbedingten 

gegenseiticon Achtung der beiden Landeonationen führen,bei voller 

Wahrung der Bodenständigkeit in sprachlicher und sachlicher Hinsicht, 

Der Minderheit wird die gosetzl,gesicherte Möglichkeit 

einer Kontrolle des Unterrichtes in den utraq.,Schulen durch die Zu- 

sammenfassung der gesamten utraq.Schulen zu einem oder zwei Inspek- 

tion n b o re i c ii on gegeben» 7m Inspektoren jxn u raq.Schulen könuen nur 

Personen berufen werden,die neben der fachlichen Eignung das Vor- 

trauen der Minderheit geniessen,das dadurch zun Ausdruck könnt,dass 

die diesbezüglichen Vorschläge des Kulturverbandes als bindend er- 

klärt worden. Als Lehrer an utraq»Schulen kommen nur Personen in 

Frage, die beider Landessprachen vollkommen mächtig sind. Als Lei- 

ter einer utraq,Schule kann schon von dem Tage der gesetzlichen Re- 

gelung dieser Schulfragen kein Lehrer fungieren, der die feefähi- 

gungsprüfung aus dem Slov,nicht hat» In Hinkunft hat die Regelung 

der Lelprfrage so zu erfolgen, dass als Lehrerc an utraq,Schulen 

nur jene Peronen wirken können,die in allen Jahrgängen der Lehrer- 

bildungsanstalt den slov,Unterricht mit^mindestens gutem Erfolge 

besuchten und auch die Reifeprüfung aus dem Slov ablegten» Der In- 

spektor .der utraqSchulen ist auch Mitglied der ReifeprUfungskommis- 

sion sowohl an privaten, als auch an öffentlichen Lehrer-und Lehre- 

rinnenbildungsanstalten in Klagenfurt, 

Die nachträgliche Ablegung einer Befähigungsrrüfung aus 

dem Slow, k'Jim nur an der öffentlichen Lehrerbildungsanstalt in 

Klagenfurt unter den Vorsitze des Insp,für die utraqu,Schulen er- 

langt werden» (j g 

Bis zur Ausfüllung des für die utraq,Schulen befähigten 

Lehrernachwuchses an den Lehrerbildungsanstalten wird au snannswe i s 0 



auch den Absolventen der Kärntner Mittelschulen,die die Reifoprü- 

func aus dem Slovenischen nit nindestens genügenden TCrfolg ableg- 

ten und sich den Ergänzung Gprüfungen an der Lc 1 iüg r h i 1 clung c an s t a 11 

unterzogen haben,die Zulassung zun Volksschullehrerbcruf gestattet. 

Da der Unterricht an den utraq.Schulen eine spezielle 

Vorbildung erfordert und auch die Erteilung des Unterrichtes be- 

deutend schwieriger ist als in den sprachlich einheitlichen Schu- 

len, nuss die gesamte Lehrerschaft eine Kntlohnung nach dem Be- 

soldungschena der Ortsklasse A erhalten. 

Lohrplan; 4 Jahre slov,Unterrichtssprache, Erstes Jahr 2 deutsche 

Spraclistundenj 2, Jahr 4S 3, Jahr 6, 4, Jahr 8, Diese 8 Stunden könn- 

ten z#Te schon als Unterrichtssprache für den einen oder anderen 

Gegenstand benützt werden. In den letzten 4 Schuljahren ist die 

Unt,Sprache deutsch mit wöchentlich 6 slov.Sprachstunden,die aber 

im Stundenplan auf Vor- und Nachmittag aufgeteilt werden müssen. Die 

Teilung des Rel,Unterrichtes erfolgt in allen 8 Jahren in der I-utter 

spräche der Kinder. 

Wiedereinführung des slov# Sprachunterrichtes in allen Klassen 

der Kärntner Mittelschulen, für Slovenen verbindlich. 

Xrivate Volksschule n-žt nur slov,Unterrichtssprache in St, Jakob i.Ro 

nit zwei staatlich systemisierten Lehrstellen, 

Öffentliche Hauptschule nit slov,Unterrichžžsprache in St# Rup- 

recht bei Völkermarkt, 
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